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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die aktuelle CD-ROM, Stand 1. Januar 2009, ist erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz
zur Reform der Lehrerausbildung

Vom 12. Mai 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Reform der Lehrerausbildung

223
Artikel 1
Gesetz 

über die Ausbildung für Lehrämter 
an öffentlichen Schulen

(Lehrerausbildungsgesetz – LABG)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Weiterentwicklung der Lehrerausbildung

§ 2 Ziel der Ausbildung

§ 3 Lehramtsbefähigungen

§ 4 Verwendung

II. Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung

§ 5 Vorbereitungsdienst

§ 6 Zulassungsbeschränkungen

§ 7 Staatsprüfung 

§ 8 Prüfungsamt

III. Zugang zum Vorbereitungsdienst

§ 9 Zugang zum Vorbereitungsdienst 

§ 10 Studienabschlüsse

§ 11 Akkreditierung von Studiengängen

§ 12  Praxiselemente

IV. Sondervorschriften

§ 13  Berufsbegleitender Vorbereitungsdienst

§ 14 Anerkennung

§ 15  Mehrere Lehrämter

§ 16 Mehrere Lehrbefähigungen (Erweiterungen) 

§ 17  Lehrerinnen und Lehrer ohne eine Befähigung zu 
einem Lehramt

§ 18 Förderliche Berufstätigkeit

V. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 19 Früher erworbene Lehrämter 

§ 20  Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Übergangs-
regelungen; Berichtspfl icht

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Weiterentwicklung der Lehrerausbildung

(1) Das Land und die Hochschulen gewährleisten eine 
Lehrerausbildung, die die Bedürfnisse der Schulen 
berücksichtigt.

(2) Das Studium liegt in der Verantwortung der Hoch-
schulen. Das Land regelt diese Phase der Ausbildung 
durch die Festlegung von Zugangsbedingungen für den 
Vorbereitungsdienst, durch Vorgaben für die Akkreditie-
rung von Studiengängen und durch Zielvereinbarungen. 
Das für Wissenschaft zuständige Ministerium stimmt 
sich vor Abschluss von Zielvereinbarungen mit den ein-
zelnen Hochschulen zur Lehrerausbildung, insbesondere 
zu lehramtsrelevanten Studienkapazitäten und dem 

Umfang fachdidaktischer Studienkapazitäten, mit dem 
für Schulen zuständigen Ministerium einvernehmlich ab. 
Der Vorbereitungsdienst liegt in der unmittelbaren Ver-
antwortung des Landes. Die Qualität der Ausbildung 
wird von der Landesregierung kontinuierlich und in 
Abstimmung mit der Schulentwicklung evaluiert und 
weiterentwickelt.

(3) Die Landesregierung berichtet dem Landtag im Ab-
stand von drei Jahren, beginnend im Jahr 2013, über 
Entwicklungsstand und Qualität der Lehrerausbildung. 
Dazu wirken die Hochschulen und alle für die Lehrer-
ausbildung zuständigen Stellen des Landes zusammen.

§ 2
Ziel der Ausbildung

(1) Ziel der Ausbildung ist die Befähigung, ein Lehramt 
an öffentlichen Schulen selbstständig auszuüben. Die 
Anforderungen, die an die Ausbildung der Lehrkräfte 
für den Ersatzschuldienst zu stellen sind, richten sich 
nach § 102 Schulgesetz NRW.

(2) Die Ausbildung gliedert sich in Studium und Vorbe-
reitungsdienst. Ausbildung und Fortbildung einschließ-
lich des Berufseingangs orientieren sich an der Entwick-
lung der grundlegenden berufl ichen Kompetenzen für 
Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Diagnostik, 
Beratung, Kooperation und Schulentwicklung sowie an 
den wissenschaftlichen und künstlerischen Anforderun-
gen der Fächer. Dabei ist die Befähigung zur individuel-
len Förderung von Schülerinnen und Schülern und zum 
Umgang mit Heterogenität besonders zu berücksichti-
gen.

§ 3
Lehramtsbefähigungen

(1) Es gibt folgende Lehrämter (Lehramtsbefähigungen):

1. Lehramt an Grundschulen,

2. Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen,

3. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen,

4. Lehramt an Berufskollegs,

5. Lehramt für sonderpädagogische Förderung.

(2) Eine Lehramtsbefähigung erwirbt, wer die entspre-
chende Staatsprüfung bestanden hat.

§ 4
Verwendung

(1) Die Befähigung zu einem Lehramt gemäß § 3 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 berechtigt zur Erteilung von Unterricht in 
den entsprechenden Schulformen. Die Befähigung zum 
Lehramt für sonderpädagogische Förderung berechtigt 
zur Erteilung von Unterricht in Förderschulen sowie in 
anderen Schulformen entsprechend den fachlichen und 
sonderpädagogischen Anforderungen. Die Befähigung 
zum Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen berech-
tigt auch zur Erteilung von Unterricht an Berufskollegs. 
Die Befähigung zum Lehramt an Haupt-, Real- und 
Gesamtschulen berechtigt an Gesamtschulen zum Ein-
satz in den Jahrgangstufen 5 bis 10.

(2) § 29 Abs. 2 Landesbeamtengesetz bleibt unberührt.

II. Vorbereitungsdienst und Staatsprüfung

§ 5
Vorbereitungsdienst

(1) Der Vorbereitungsdienst für ein Lehramt ist an 
Schulen und an staatlichen Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung zu leisten. Er hat eine Dauer von min-
destens zwölf Monaten und ist am jeweils angestrebten 
Lehramt auszurichten.

(2) Aufgabe des Vorbereitungsdienstes ist die theoretisch 
fundierte Ausbildung für die berufspraktische Tätigkeit 
in zunehmender Eigenverantwortlichkeit der Auszubil-
denden. Zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst gehört 
selbstständiger Unterricht.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 14 vom 25. Mai 2009 309

§ 6
Zulassungsbeschränkungen

(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst kann auf 
Zeit beschränkt werden, wenn die Zahl der Bewerbun-
gen die Ausbildungskapazitäten insgesamt, für ein ein-
zelnes Lehramt oder für einzelne Fächer überschreitet. 
Bei der Ermittlung der Ausbildungskapazitäten hat das 
für Schulen zuständige Ministerium im Rahmen des 
Landeshaushalts die durch die personelle, räumliche, 
sächliche und fachspezifi sche Ausstattung gegebenen 
Möglichkeiten der Zentren für schulpraktische Lehrer-
ausbildung und der Schulen auszuschöpfen.

(2) Bei überschießenden Bewerbungen werden Ausbil-
dungsplätze vergeben:

1.   vorab bis zu 10 von 100 an Bewerberinnen und 
Bewerber mit mindestens einem Fach, in dem nach 
den Feststellungen des für Schulen zuständigen 
Ministeriums ein dringender Bedarf besteht,

2.   mindestens 60 von 100 nach dem Ergebnis der Studi-
enabschlüsse (Mittelwert aus Bachelor- und Master-
Abschluss oder Erste Staatsprüfung),

3.   bis zu 25 von 100 nach der Wartezeit seit der ersten 
Bewerbung,

4.  bis zu 5 von 100 für Härtefälle.

Bei Ranggleichheit mehrerer Bewerbungen werden die 
Studienabschlüsse oder die Wartezeit ergänzend zu 
Grunde gelegt. Im Übrigen entscheidet ersatzweise das 
Los.

(3) Dienstzeiten aufgrund des

1.   Artikel 12 a des Grundgesetzes einschließlich Dienst-
leistungen auf Zeit,

2.   Entwicklungshelfergesetzes vom 18. Juli 1969 
(BGBl. I S. 549) in der jeweils geltenden Fassung,

3.   Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I S. 640) in der 
jeweils geltenden Fassung,

4.   Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologi-
schen Jahres vom 17. September 1993 (BGBl. I 
S. 2118) in der jeweils geltenden Fassung,

gelten bis zu einer Dauer von 24 Monaten als Wartezeit. 
Entsprechendes gilt für Zeiten der häuslichen Betreuung 
von minderjährigen Kindern und Verzögerungen auf 
Grund der Pfl ege naher Angehöriger.

§ 7
Staatsprüfung

(1) Durch die Staatsprüfung wird festgestellt, ob die 
Kandidatin oder der Kandidat das Ziel der Ausbildung 
erreicht hat.

(2) Die Staatsprüfung fi ndet während des Vorberei-
tungsdienstes statt. Das Beamtenverhältnis endet im 
Falle des Bestehens oder endgültigen Nicht-Bestehens 
mit dem Ablegen der Prüfung. Die Prüfung ist abgelegt, 
sobald der Kandidatin oder dem Kandidaten das Prü-
fungsergebnis schriftlich bekannt gegeben ist. Die 
schriftliche Bekanntgabe erfolgt bei bestandener Prü-
fung im Verlauf des letzten Ausbildungsmonats, bei end-
gültig nicht bestandener Prüfung unmittelbar nach der 
Prüfung.

(3) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem 
Finanzministerium eine Ordnung des Vorbereitungs-
dienstes und der Staatsprüfung für Lehrämter an Schu-
len als Rechtsverordnung, in der es die Zulassung sowie 
die Durchführung des Vorbereitungsdienstes und der 
Prüfung im Einzelnen regelt. Es trifft insbesondere 
Regelungen über

1.   Voraussetzungen und Verfahren der Einstellung in 
ein Beamtenverhältnis auf Widerruf sowie die nähere 
Ausgestaltung des Zulassungsverfahrens nach § 6,

2.   Ausgestaltung, Dauer und Durchführung des Vorbe-
reitungsdienstes,

3.   Art und Umfang der Prüfungsleistungen einschließ-
lich einer möglichen Berücksichtigung von während 

der Ausbildung erbrachten Leistungen, die Bildung 
der Prüfungsausschüsse, die Prüfungsnoten, das Ver-
fahren bei der Bewertung von Prüfungsleistungen 
und die Notenbildung für Prüfungen sowie die 
Ermittlung und Feststellung des Ergebnisses der Prü-
fung.

§ 8
Prüfungsamt

(1) Staatsprüfungen werden vor dem zuständigen staat-
lichen Prüfungsamt abgelegt.

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht liegt bei dem für 
Schulen zuständigen Ministerium oder der von ihm 
be auftragten Stelle; es trifft in diesem Rahmen die 
er forderlichen Maßnahmen, um die Vergleichbarkeit von 
Prüfungsanforderungen und Leistungsbewertungen zu 
gewährleisten.

III. Zugang zum Vorbereitungsdienst

§ 9
Zugang zum Vorbereitungsdienst

(1) Die fachlichen Voraussetzungen für die Einstellung 
in den Vorbereitungsdienst für ein Lehramt mit Studien-
abschlüssen nach § 10 erfüllt unbeschadet der Anerken-
nungen nach § 14 Abs. 1, wer die für das jeweilige Lehr-
amt vorgesehenen Studienabschlüsse in gemäß § 11 
akkreditierten Studiengängen entsprechend den Anfor-
derungen dieses Gesetzes und der Verordnung nach 
Absatz 2 erworben hat und Praxiselemente nach § 12 
nachweist.

(2) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Finanz-
ministerium und dem für Wissenschaft zuständigen 
Ministerium sowie nach Information des für Schulen 
zuständigen Landtagsausschusses und des für Wissen-
schaft zuständigen Landtagsausschusses eine Rechtsver-
ordnung, in der die fachlichen Voraussetzungen festge-
legt werden, unter denen Studienabschlüsse den Zugang 
zum Vorbereitungsdienst für ein Lehramt eröffnen. Das 
Ministerium trifft in diesem Rahmen Regelungen über

1.   die für die einzelnen Lehrämter zugelassenen Fächer 
(Unterrichtsfächer, Lernbereiche, berufl iche Fach-
richtungen und sonderpädagogische Fachrichtungen) 
einschließlich deren Verbindungen,

2.   den Mindestumfang der beim Zugang zum Vorberei-
tungsdienst nachzuweisenden fachwissenschaftlichen 
und bildungswissenschaftlichen Leistungen (Leis-
tungspunkte) und jeweils zu erwerbende Kompeten-
zen, gegebenenfalls durch Verweis auf bundesweite 
Vereinbarungen unter den Ländern, einschließlich 
der erforderlichen Sprachkenntnisse sowie das für 
Abschlusszeugnisse zu verwendende Notensystem,

3.   Mindestanforderungen an die Praxisphasen des Stu-
diums, insbesondere an das Praxissemester und das 
Eignungspraktikum.

§ 10
Studienabschlüsse

(1) Der Zugang zum Vorbereitungsdienst setzt für alle 
Lehrämter den Abschluss eines Bachelorstudiums mit 
sechs Semestern Regelstudienzeit voraus sowie einen 
Abschluss zum „Master of Education“ mit vier Semes-
tern Regelstudienzeit. § 53 Abs. 2 Satz 4 Kunsthoch-
schulgesetz bleibt unberührt.

(2) Die Studienabschlüsse sind an Universitäten zu er-
werben oder in den Unterrichtsfächern Kunst, Musik 
und Sport einschließlich der Bildungswissenschaften an 
Kunst- und Musikhochschulen oder an der Deutschen 
Sporthochschule Köln. Leistungen aus Studiengängen 
an Fachhochschulen können angerechnet werden, soweit 
das Studium nach diesem Gesetz insgesamt überwiegend 
an den in Satz 1 genannten Hochschulen geleistet wird. 
Für den Zugang zum Vorbereitungsdienst für das Lehr-
amt an Berufskollegs mit zwei verwandten berufl ichen 
Fachrichtungen gelten Satz 1 und Satz 2 nicht, wenn der 
Master-Abschluss ausschließlich an einer Hochschule 
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nach Satz 1 erworben wird. Für Kooperationen von 
Hochschulen sollen Kooperationsvereinbarungen ge-
schlossen werden.

(3) Das lehramtsrelevante Profi l des Studiums ein-
schließlich der Praxiselemente in Verantwortung der 
Hochschulen wird in einem Diplomzusatz (Diploma 
 Supplement) dokumentiert.

§ 11
Akkreditierung von Studiengängen

(1) Studienabschlüsse nach § 10 eröffnen den Zugang zu 
einem der Lehrämter nach § 3 Abs. 1, wenn sie in gemäß 
§ 7 Hochschulgesetz akkreditierten Studiengängen er-
worben wurden. Gegenstand der Akkreditierung und 
Reakkreditierung sind auch die Prüfungsordnungen der 
Hochschulen für die einzelnen Fächer; bei Akkreditie-
rungen in den Fächern Kunst und Musik sind die Beson-
derheiten künstlerischer Praxis zu berücksichtigen. Die 
durch oder aufgrund dieses Gesetzes gestellten Anforde-
rungen an den Zugang zum Vorbereitungsdienst, die in 
Absatz 2 bis 7 gestellten Anforderungen an Studien-
gänge sowie bundesweite Vereinbarungen unter den 
Ländern sind zu beachten. In Verfahren der Akkredi-
tierung und Reakkreditierung wirkt das für Schulen 
 zuständige Ministerium oder eine von ihm benannte 
Stelle mit. Die Akkreditierung und Reakkreditierung 
von Master-Studiengängen ist an die Zustimmung des 
für Schulen zuständigen Ministeriums oder der von ihm 
benannten Stelle gebunden.

(2) Das Bachelorstudium enthält bereits lehramtsspezifi -
sche Elemente und ist so anzulegen, dass die erworbenen 
Kompetenzen auch für Berufsfelder außerhalb der 
Schule befähigen. Das Masterstudium bereitet gezielt 
auf ein Lehramt vor. Das Studium umfasst am Ausbil-
dungsziel orientierte bildungswissenschaftliche, fach-
wissenschaftliche und fachdidaktische Studien, in die 
Praxisphasen einzubeziehen sind. Die Hochschulen kön-
nen zulassen, dass Leistungen des Bachelorstudiums von 
einem Studierenden im Rahmen eines vorläufi gen 
Zugangs zum Masterstudium individuell nachgeholt 
werden, wenn zu erwarten ist, dass sie innerhalb eines 
Jahres erbracht werden.

(3) Das Studium orientiert sich an der Entwicklung der 
grundlegenden berufl ichen Kompetenzen nach § 2 Abs. 2. 
Die Kompetenzen werden in einem systematischen Auf-
bau erworben. Dazu entwickeln die Hochschulen im 
Rahmen der rechtlichen Vorgaben und der bundesweiten 
Vereinbarungen unter den Ländern über Anforderungen 
an Bildungswissenschaften und Fächer Curricula.

(4) Das Studium gliedert sich in Lehreinheiten (Module) 
gemäß § 60 Abs. 3 des Hochschulgesetzes; die Module 
des Masterstudiums werden jeweils mit einer Modulab-
schlussprüfung abgeschlossen, die als solche im Diplom-
zusatz (Diploma Supplement) ausgewiesen ist und den 
Kompetenzerwerb im gesamten Modul abbildet. In den 
Fächern Kunst und Musik können die Besonderheiten 
künstlerischer Praxis berücksichtigt werden. Den einzel-
nen Studien- und Prüfungsleistungen sind Leistungs-
punkte nach den im European Credit Transfer System 
festgelegten Kriterien zugeordnet.

(5) Das Studium für die einzelnen Lehrämter umfasst 
sowohl im Bachelor-Studiengang als auch im Master-
Studiengang neben dem bildungswissenschaftlichen Stu-
dium und den in Verantwortung der Hochschulen liegen-
den Praxiselementen folgende Bestandteile:

1.   für das Lehramt an Grundschulen das Studium der 
Lernbereiche Sprachliche Grundbildung und Mathe-
matische Grundbildung und eines weiteren Lernbe-
reichs oder Unterrichtsfachs jeweils einschließlich 
der Fachdidaktik; das bildungswissenschaftliche Stu-
dium ist auf das frühe Lernen konzentriert und ent-
hält elementarpädagogische und förderpädagogische 
Schwerpunkte,

2.   für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschu-
len das Studium von zwei Unterrichtsfächern ein-
schließlich der Fachdidaktik; im Master-Studiengang 
ist entsprechend dem Angebot der Hochschule ein 
Profi l Hauptschule oder ein Profi l Realschule zu wäh-
len,

3.   für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen 
das Studium von zwei Unterrichtsfächern einschließ-
lich der Fachdidaktik; an die Stelle von zwei Unter-
richtsfächern kann nach Maßgabe der Verordnung 
nach § 9 Abs. 2 das Fach Kunst oder das Fach Musik 
treten; an die Stelle eines Unterrichtsfaches kann eine 
sonderpädagogische Fachrichtung treten,

4.   für das Lehramt an Berufskollegs das Studium der 
Berufspädagogik sowie das Studium von zwei beruf-
lichen Fachrichtungen oder eines Unterrichtsfaches 
und einer berufl ichen Fachrichtung oder zweier 
Unterrichtsfächer jeweils einschließlich der Fachdi-
daktik; das Studium einer berufl ichen Fachrichtung 
oder eines Unterrichtsfaches kann mit dem Studium 
einer sonderpädagogischen Fachrichtung verbunden 
werden,

5.   für das Lehramt für sonderpädagogische Förderung 
das Studium von zwei Unterrichtsfächern jeweils ein-
schließlich der Fachdidaktik und das Studium von 
zwei sonderpädagogischen Fachrichtungen.

(6) Leistungen in Lernbereichen, Unterrichtsfächern, 
berufl ichen Fachrichtungen und sonderpädagogischen 
Fachrichtungen sowie in Bildungswissenschaften sind zu 
einem Anteil von mindestens einem Fünftel im Master-
studium (ohne Berücksichtigung des Praxissemesters) zu 
erbringen.

(7) Leistungen in Deutsch für Schülerinnen und Schüler 
mit Zuwanderungsgeschichte sind für alle Lehrämter zu 
erbringen. Das Studium moderner Fremdsprachen 
umfasst mindestens einen Auslandsaufenthalt von drei 
Monaten Dauer. In den Unterrichtsfächern Kunst, Musik 
und Sport beruht bereits der Zugang zum Studium auf 
dem Nachweis der Eignung für diese Studiengänge; die 
Zugangsanforderungen sind nach Lehrämtern zu unter-
scheiden; der Abschluss des Studiums beruht auch auf 
fachpraktischen Prüfungsleistungen.

§ 12 
Praxiselemente

(1) Der Zugang zum Vorbereitungsdienst mit Studien-
abschlüssen nach § 10 erfordert vorausgehende schul-
praktische Ausbildungselemente. Diese umfassen

1.   ein mindestens einmonatiges Orientierungsprakti-
kum,

2.   ein Praxissemester von mindestens fünf Monaten 
Dauer, das neben den Lehrveranstaltungen mindes-
tens zur Hälfte des Arbeitszeitvolumens an Schulen 
geleistet wird und

3.   ein das Studium ergänzendes Eignungspraktikum von 
mindestens 20 Praktikumstagen.

Das Studium umfasst zudem ein mindestens vierwöchi-
ges außerschulisches oder schulisches Berufsfeldprakti-
kum. Alle Praxiselemente werden in einem Portfolio 
dokumentiert.

(2) Das Bachelorstudium umfasst, in der Regel im ersten 
Studienjahr, ein bildungswissenschaftlich oder fachdi-
daktisch begleitetes Orientierungspraktikum, das der 
kritisch-analytischen Auseinandersetzung mit der Schul-
praxis und der Entwicklung einer professionsorientier-
ten Perspektive für das weitere Studium dient. Es 
umfasst zudem ein außerschulisches oder schulisches 
Berufsfeldpraktikum, das den Studierenden konkretere 
berufl iche Perspektiven innerhalb oder außerhalb des 
Schuldienstes eröffnet. 

(3) Das Masterstudium umfasst ein bildungswissen-
schaftlich und fachdidaktisch vorbereitetes Praxissemes-
ter in einer dem angestrebten Lehramt entsprechenden 
Schulform und den Studienfächern. Das Praxissemester 
soll im zweiten Semester, spätestens im dritten Semester 
absolviert werden. Es schafft berufsfeldbezogene Grund-
lagen für die nachfolgenden Studienanteile und den Vor-
bereitungsdienst. Es wird von den Hochschulen verant-
wortet und ist in Kooperation mit den Schulen sowie den 
Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung durchzu-
führen. Die Hochschulen schließen das Praxissemester 
mit einer geeigneten Prüfung und mit einem Bilanz- und 
Perspektivgespräch mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern ab.
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(4) Das Eignungspraktikum an Schulen wird von den 
Schulen verantwortet und von den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung begleitet. Es dient einer 
strukturierten Erstbegegnung mit der Schule als Arbeits-
platz oder auf die Schule bezogenen Praxis- und Lern-
feldern und einer refl ektierten Studien- und Berufswahl. 
Es soll insbesondere einer ersten Klärung der Eignung 
für den Lehrerberuf dienen. Es schließt mit einer Eig-
nungsberatung ab. Das Praktikum kann vor Aufnahme 
des Studiums geleistet werden; es wird durch die Schul-
leitung bescheinigt. Die vollständige Ableistung des Eig-
nungspraktikums ist Voraussetzung für den Zugang zum 
Vorbereitungsdienst. Anrechnungen, insbesondere von 
leitenden Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit, 
sind möglich; die Eignungsberatung ist in jedem Fall 
nachzuweisen.

(5) Grundsätzlich sind alle öffentlichen Schulen Ausbil-
dungsschulen und tragen zur schulpraktischen Ausbil-
dung bei. Genehmigte Ersatzschulen können mit Zustim-
mung des Ersatzschulträgers Ausbildungsschulen sein. 
Die Schulleitungen tragen die Verantwortung für die 
Ausbildungsbeiträge der Schule; sie können einzelne 
Lehrkräfte mit der Ausbildung beauftragen. Das für 
Schulen zuständige Ministerium kann gegenüber den 
Schulen und den Zentren für schulpraktische Lehreraus-
bildung landesweite Regelungen zum Eignungsprakti-
kum und zum Praxissemester treffen, insbesondere zu 
Fragen der Organisation, der Zuständigkeiten, der 
Bereitstellung von Praktikumsplätzen sowie zu den aus-
bildungsfachlichen Inhalten und zu den Rechten und 
Pfl ichten als Praktikantin oder Praktikant an Schulen.

IV. Sondervorschriften

§ 13
Berufsbegleitender Vorbereitungsdienst

(1) Aus Gründen dringenden Personalbedarfs kann im 
Ausnahmefall eine berufsbegleitende Ausbildung nach 
Einstellung in den Schuldienst durchgeführt werden. Die 
Ausbildung erfolgt in zwei Fächern; im Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen kann im Rahmen des 
§ 11 Abs. 5 Nr. 3 an die Stelle von zwei Fächern das Fach 
Kunst oder das Fach Musik treten. Die Dauer der Aus-
bildung beträgt 24 Monate; sie schließt mit einer Staats-
prüfung nach § 7 ab.

(2) Voraussetzungen für den Zugang zur Ausbildung 
sind

1.   ein an einer Hochschule nach § 10 Abs. 2 Satz 1 
erworbener Hochschulabschluss nach Regelstudien-
zeiten von insgesamt mindestens sieben Semestern, 
der keinen Zugang zu einem Vorbereitungsdienst 
nach § 5 eröffnet,

2.   mindestens zweijährige pädagogische oder andere 
Berufstätigkeit oder eine mindestens zweijährige 
Betreuung eines minderjährigen Kindes nach 
Abschluss eines Hochschulstudiums und

3.  die Einstellung in den Schuldienst des Landes.

Im Rahmen der Einstellung in den Schuldienst ist fest-
zustellen, ob ein Einsatz in zwei Fächern und eine erfolg-
reiche Teilnahme an der berufsbegleitenden Ausbildung 
in zwei Fächern erwartet werden kann; im Lehramt an 
Gymnasien und Gesamtschulen kann an die Stelle von 
zwei Fächern das Fach Kunst oder das Fach Musik tre-
ten (§ 11 Abs. 5 Nr. 3). Dabei sind insbesondere die 
erworbenen Hochschulabschlüsse zu berücksichtigen. 
Als Einstellung im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 gilt auch ein 
befristetes Beschäftigtenverhältnis, soweit die unbefris-
tete Weiterbeschäftigung allein vom Bestehen der 
Staatsprüfung abhängt. Für bereits unbefristet im 
Schuldienst tätige Lehrerinnen und Lehrer, die die Vor-
aussetzungen nach Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 erfüllen, ist die 
Entscheidung über den Zugang zur Ausbildung in einem 
gesonderten Verfahren unter Berücksichtigung der ver-
bleibenden Ausbildungskapazitäten zu treffen. Für den 
Bereich der staatlich genehmigten Ersatzschulen gelten 
Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 bis 5 entsprechend.

(3) Das für Schulen zuständige Ministerium erlässt im 
Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem 
Finanzministerium eine Rechtsverordnung, in der es die 

besondere Ausgestaltung der berufsbegleitenden Ausbil-
dung sowie den Zugang zu dieser Ausbildung im Einzel-
nen regelt. Es kann den Zugang an die Herstellung des 
Einvernehmens mit einer Vertreterin oder einem Vertre-
ter eines Zentrums für schulpraktische Lehrerausbil-
dung oder einer anderen an der Lehrerausbildung betei-
ligten Einrichtung oder Behörde binden; es kann den 
Zugang an schulpraktische Erfahrungen binden; es kann 
abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 auch Inhaberin-
nen und Inhabern von lehramtsbezogenen Hochschulab-
schlüssen im Ausnahmefall Zugang zur Ausbildung 
eröffnen; es kann die Zulassung zur Staatsprüfung 
abhängig machen vom Bestehen einer während der Aus-
bildung abzulegenden besonderen Prüfung, insbesondere 
im Bereich der Bildungswissenschaften.

§ 14
Anerkennung

(1) Das für Schulen zuständige Ministerium kann eine 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen abgelegte 
Lehramtsprüfung (Erste Staatsprüfung oder lehramts-
spezifi sche Hochschulabschlussprüfung) hinsichtlich des 
Zugangs zu einem entsprechenden Vorbereitungsdienst 
nach § 5 als gleichwertig geeignet anerkennen. Soweit 
Antragstellerinnen und Antragsteller noch keine dem 
Praxissemester nach § 12 Abs. 3 entsprechende schul-
praktische Ausbildung nachweisen, kann die Anerken-
nung vom Nachholen schulpraktischer Ausbildungsele-
mente abhängig gemacht werden.

(2) Das Ministerium kann einen anderen für ein Lehramt 
geeigneten Hochschulabschluss als Lehrbefähigung in 
einem weiteren Fach (Erweiterung) zu einer bereits 
erworbenen Lehramtsbefähigung anerkennen.

(3) Das Ministerium kann eine außerhalb des Landes 
Nordrhein-Westfalen erworbene Lehramtsbefähigung 
als Befähigung zu einem entsprechenden Lehramt im 
Sinne dieses Gesetzes anerkennen; Lehramtsbefähigun-
gen aus anderen Ländern werden in der Regel aner-
kannt.

(4) Die Anerkennung kann im Einzelfall davon abhängig 
gemacht werden, dass der anzuerkennende Abschluss 
den Anforderungen des angestrebten Lehramts ent-
spricht; sie kann mit Einschränkungen ausgesprochen 
und mit Aufl agen sowie Bedingungen versehen werden, 
weitere Leistungen zu erbringen.

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung

1.   Regelungen der Europäischen Gemeinschaft zu Aner-
kennungen nach Absatz 3 in Landesrecht umzuset-
zen,

2.   die Anerkennungsbefugnis gemäß den Absätzen 1 bis 
3 auf die Bezirksregierungen zu übertragen.

§ 15
Mehrere Lehrämter

(1) Wer die in § 10 vorgesehenen Hochschulabschlüsse 
oder nach früherem Recht Erste Staatsprüfungen für 
zwei Lehrämter erworben hat, erwirbt die Befähigung zu 
beiden Lehrämtern durch Ableisten eines Vorbereitungs-
dienstes und Bestehen einer Staatsprüfung (§ 7). Dies 
gilt nicht für Bewerberinnen und Bewerber, die bereits 
einmal wegen mangelnder Eignung aus dem Vorberei-
tungsdienst für eines dieser Lehrämter oder ein entspre-
chendes Lehramt entlassen worden sind oder eine Lauf-
bahnprüfung oder Zweite Staatsprüfung für eines dieser 
Lehrämter oder ein entsprechendes Lehramt endgültig 
nicht bestanden haben.

(2) Wer eine Lehramtsbefähigung erworben hat, kann 
die Befähigung zu einem weiteren Lehramt durch 
Erwerb des in § 10 für dieses Lehramt vorgesehenen 
Hochschulabschlusses erwerben. Besondere Studien-
gänge haben nach Maßgabe der Verordnung nach § 9 
Abs. 2 eine Regelstudienzeit von mindestens zwei Semes-
tern.

(3) Geeignete Studien- und Prüfungsleistungen aus vor-
angegangenen Studiengängen werden angerechnet; es ist 
eine weitere schulpraktische Ausbildung für das ange-
strebte Lehramt zu leisten, im Regelfall ein Praxissemes-
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ter. Inhaberinnen und Inhaber einer Lehramtsbefähi-
gung, die in einer dem angestrebten weiteren Lehramt 
entsprechenden Schulform bereits als Lehrkraft tätig 
sind, müssen im Rahmen eines berufsbegleitenden Stu-
diums kein weiteres Praxiselement nach § 12 ableisten.

§ 16
Mehrere Lehrbefähigungen (Erweiterungen)

Lehrbefähigungen für weitere Fächer setzen Studien- 
und Prüfungsleistungen an einer Hochschule nach § 10 
Abs. 2 Satz 1 voraus, die den Anforderungen an Lehr-
amtsbefähigungen nach § 3 und der Verordnung nach § 9 
Abs. 2 entsprechen. Der Nachweis wird durch Hoch-
schulabschlüsse nach § 10 erbracht. Hochschulen können 
daneben im Rahmen des § 11 Abs. 1 eigene Studiengänge 
entwickeln; das für Schulen zuständige Ministerium 
kann für diesen Fall Abweichungen von den Anforde-
rungen der Verordnung nach § 9 Abs. 2 in Bezug auf 
Fächer gegenüber allen Hochschulen zulassen.

§ 17
Lehrerinnen und Lehrer ohne eine Befähigung 

zu einem Lehramt

Die Vor- und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, 
die nicht die Befähigung zu einem Lehramt im Sinne 
dieses Gesetzes besitzen, wird aufgrund des § 15 Abs. 1 
des Landesbeamtengesetzes durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung geregelt.

§ 18
Förderliche Berufstätigkeit

Die Landesregierung kann gemäß § 15 Abs. 1 des Lan-
desbeamtengesetzes für das Lehramt an Berufskollegs 
mit einer berufl ichen Fachrichtung bestimmen, dass für 
eine Unterrichtstätigkeit an die Stelle

1.   des Studiums einer berufl ichen Fachrichtung gemäß 
§ 11 Abs. 5 Nr. 4 andere für die Fachrichtung gleich-
wertige Studien,

2.   der Studienabschlüsse nach § 10 eine dem Studium 
entsprechende Prüfung,

3.   des Vorbereitungsdienstes und der Staatsprüfung 
eine mindestens vierjährige förderliche Berufstätig-
keit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Diens-
tes treten können.

V. Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 19
Früher erworbene Lehrämter

(1) Befähigungen, die zu einem schulform- oder schul-
stufenbezogenen Lehramt erworben worden sind, blei-
ben unberührt.

1.   Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt für die Primarstufe können an Grundschu-
len verwendet werden,

2.   Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt an der Volksschule, zum Lehramt an der 
Grundschule und Hauptschule oder zum Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den entspre-
chenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen können 
an Grundschulen sowie in den Jahrgangsstufen der 
Sekundarstufe I aller Schulformen verwendet wer-
den,

3.   Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt an der Realschule, zum Lehramt am Gym-
nasium oder zum Lehramt für die Sekundarstufe I 
können in den Jahrgangsstufen der Sekundarstufe I 
aller Schulformen verwendet werden,

4.   Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt am Gymnasium, zum Lehramt für die 
Sekundarstufe II, zum Lehramt an berufsbildenden 
Schulen, zum Lehramt an der Fachschule oder der 
Höheren Fachschule können in den Jahrgangsstufen 
der Sekundarstufe II aller Schulformen verwendet 
werden,

5.   Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum 
Lehramt an Sonderschulen oder zum Lehramt für 
Sonderpädagogik werden entsprechend § 4 Abs. 1 
Satz 2 verwendet.

(2) Wer die Befähigung zu einem schulform- oder schul-
stufenbezogenen Lehramt erworben hat, kann nach § 15 
Abs. 2 eine Befähigung zu einem Lehramt im Sinne die-
ses Gesetzes erwerben.

(3) In einer Schulform, die teilweise der Sekundarstufe I 
und teilweise der Sekundarstufe II zuzuordnen ist, wer-
den Lehrerinnen und Lehrer mit unterschiedlichen Lehr-
amtsbefähigungen vorrangig nach dem Erfordernis der 
Bildungsziele und einer langfristigen Deckung des 
fächerspezifi schen Unterrichtsbedarfs verwendet.

(4) In Schulen unterschiedlicher Schulformen der 
Sekundarstufe I oder mit Sekundarstufe I, die gemäß 
§ 83 Schulgesetz NRW organisatorisch zu einer Schule 
zusammengefasst sind, werden Lehrerinnen und Lehrer 
aller Lehramtsbefähigungen vorrangig nach dem Erfor-
dernis einer langfristigen Deckung des fächerspezifi -
schen Unterrichtsbedarfs sowie nach dem Erfordernis 
der Bildungsziele eingesetzt.

§ 20
Inkrafttreten; Außerkrafttreten; Übergangsregelungen; 

Berichtspfl icht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft. Abweichend davon treten § 3, §§ 14 bis 16 
sowie § 19 am 1. Oktober 2011 in Kraft; § 5, § 6, § 7 
Abs. 1 und Abs. 2 treten am 1. August 2011 in Kraft. Das 
Gesetz über die Ausbildung für Lehrämter an öffentli-
chen Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 
2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 325), zuletzt geändert durch 
Artikel 16 des Gesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. 
S. 224), tritt am Tage nach der Verkündung dieses 
Ge setzes außer Kraft. Abweichend davon treten § 1 
Abs. 4, § 2, § 5, §§ 7 bis 17, § 19, § 20 (mit Ausnahme des 
Absatzes 4 Satz 2), § 22 sowie § 28 zum 1. Oktober 2011 
außer Kraft; § 3, § 4, § 18 und § 25 treten zum 1. August 
2011 außer Kraft.

(2) Die Hochschulen können Studiengänge nach diesem 
Gesetz ab dem Wintersemester 2009/2010 einrichten, 
sofern Akkreditierungsverfahren vor Aufnahme des Stu-
dienbetriebs abgeschlossen sind. Sie stellen ihr Studien-
angebot spätestens zum und ab dem Wintersemester 
2011/2012 auf akkreditierte Studiengänge nach diesem 
Gesetz um und nehmen keine Studienanfänger in Stu-
diengänge auf, die zu einer Ersten Staatsprüfung für 
ein Lehramt führen. Hochschulen im Modellversuch 
„Gestufte Studiengänge in der Lehrerausbildung“ (VO-
B/M) vom 27. März 2003 (GV. NRW. S. 194), denen eine 
Umstellung auf akkreditierte Studiengänge nach diesem 
Gesetz zum Wintersemester 2009/2010 nicht möglich ist, 
nehmen längstens bis zum Sommersemester 2011 Studie-
rende in Studiengänge nach den Regelungen des Modell-
versuchs auf.

(3) Hochschulen können über die Zeitpunkte nach Ab-
satz 2 hinaus solche Studierende in Studiengänge nach 
dem Lehrerausbildungsgesetz vom 2. Juli 2002 aufneh-
men, die unter Anrechnung von Leistungen aus einer 
 bereits bestandenen Ersten Staatsprüfung ein weiteres 
Lehramt anstreben oder mit reduzierten Studienleistun-
gen eine weitere Lehrbefähigung anstreben (§ 11 und 
§ 22 des Lehrerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002), 
soweit ein Abschluss der jeweiligen staatlichen Prüfung 
im Rahmen entsprechender Staatsexamens-Studien-
gänge an der jeweiligen Hochschule gesichert ist. Ein 
Lehramtserwerb nach § 11 des Lehrerausbildungsgeset-
zes vom 2. Juli 2002 setzt voraus, dass mindestens eine 
der dort genannten Ersten und Zweiten Staatsprüfungen 
nach dem 30. September 2003 bestanden oder anerkannt 
wird.

(4) Studierende, die sich am 30. September 2011 in einer 
Ausbildung nach den Vorschriften des Lehrerausbil-
dungsgesetzes vom 2. Juli 2002 oder nach der Verord-
nung zur Durchführung des Modellversuchs „Gestufte 
Studiengänge in der Lehrerausbildung“ (VO-B/M) vom 
27. März 2003 (GV. NRW. S. 194) befi nden, können die 
Ausbildung nach diesen Vorschriften beenden, wenn sie 
die Erste Staatsprüfung oder den Masterabschluss im 
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Modellversuch spätestens vier Semester nach dem Zeit-
punkt abschließen, zu dem die Regelstudienzeiten für 
entsprechende Studiengänge nach altem Recht für das 
jeweilige Lehramt an ihrer Hochschule auslaufen.

(5) Absolventinnen und Absolventen einer Ersten 
Staats prüfung für ein Lehramt werden weiterhin in 
einen Vorbereitungsdienst für das Lehramt ihrer Ersten 
Staatsprüfung eingestellt. Sie erwerben ihre Lehramts-
befähigungen unabhängig von Dauer und Ausgestaltung 
des Vorbereitungsdienstes.

(6) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die 
ihren Vorbereitungsdienst ab dem 1. August 2011 begin-
nen, leisten einen Vorbereitungsdienst von höchstens 
18 Monaten Dauer. Soweit sie bereits ein Praxissemes-
ter nach § 12 Abs. 3 oder eine entsprechende schulprak-
tische Ausbildung in einem anderen Land vor Beginn 
des Vorbereitungsdienstes absolviert haben, kann diese 
schulpraktische Ausbildung auf die Dauer des Vorberei-
tungsdienstes angerechnet werden. Für Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter mit einer Ersten 
Staatsprüfung wird die Staatsprüfung über den 
1. August 2011 hinaus als „Zweite Staatsprüfung“ 
bezeichnet. Eignungspraktika nach § 12 Abs. 4 werden 
von Schulen erstmals mit Beginn des Schuljahres 
2010/2011 angeboten.

(7) Die besondere Ausbildung an Berufskollegs der 
agrarwirtschaftlichen Fachrichtung nach § 25 des Leh-
rerausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002 kann letztmalig 
bis zum 31. Dezember 2009 begonnen werden. Das 
Zulassungsgesetz für den Vorbereitungsdienst des höhe-
ren agrarwirtschaftlichen Dienstes und des Lehramts für 
die Sekundarstufe II der agrarwirtschaftlichen Fach-
richtung im Land Nordrhein-Westfalen (ZGVAgr) vom 
31. März 1987 (GV. NRW. S. 138) tritt zum 1. Januar 
2010 außer Kraft.

(8) Für den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst gel-
ten bis zum Inkrafttreten einer Rechtsverordnung nach 
§ 13 Abs. 3 die Regelungen der Ordnung des berufsbe-
gleitenden Vorbereitungsdienstes und der Zweiten 
Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen (OVP-B) vom 
24. Juli 2003 (GV. NRW. S. 438) mit Ausnahme von deren 
§ 19 Abs. 1.

(9) Abweichend von Absatz 1 tritt § 28 Abs. 4 des Geset-
zes über die Ausbildung für Lehrämter an öffentlichen 
Schulen (Lehrerausbildungsgesetz – LABG) vom 2. Juli 
2002 (GV. NRW. S. 325), zuletzt geändert durch Arti-
kel 16 des Gesetzes vom 21. April 2006 (GV. NRW. 
S. 224), erst am 31. Dezember 2015 außer Kraft. Bis zu 
diesem Zeitpunkt erwerben auch Lehrerinnen und Leh-
rer mit der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen die Befähigung zum Lehramt an Grund-, 
Haupt- und Realschulen und den entsprechenden Jahr-
gangsstufen der Gesamtschulen (Schwerpunkt Haupt-, 
Real- und Gesamtschule), wenn mindestens eine ihrer 
Lehrbefähigungen einem Ausbildungsfach des ange-
strebten Lehramts entspricht, und die zuständige Schul-
aufsichtsbehörde aufgrund einer mindestens 6-monati-
gen hauptberufl ichen Tätigkeit an Haupt- oder 
Realschulen oder in der Sekundarstufe I der Gesamt-
schulen feststellt, dass sie über die fachlichen Qualifi ka-
tionen für das angestrebte Lehramt verfügen. Die Fest-
stellung erfolgt aufgrund einer dienstlichen Beurteilung 
und eines zusätzlichen einstündigen Kolloquiums sowie 
einer Fortbildung in einem Fach des didaktischen 
Grundlagenstudiums nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 des Lehrer-
ausbildungsgesetzes vom 2. Juli 2002.

(10) Das für Schulen zuständige Ministerium überprüft 
die Wirksamkeit und die Notwendigkeit des Fortbeste-
hens dieses Gesetzes und berichtet darüber dem Landtag 
spätestens zum 31. Dezember 2013 im Rahmen der 
Berichte nach § 1 Abs. 3.

221

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über die Hochschulen des 

 Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG)

Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz) vom 31. Oktober 2006 (GV. 

NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Fach-
hochschulausbaugesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. 
S. 255), wird wie folgt geändert:

1.   In der Inhaltsübersicht wird die Überschrift zu § 30 
Hochschulgesetz durch die folgende Überschrift 
ersetzt:

 „§ 30 Lehrerbildung“.

2.  Der § 30 wird durch den neuen § 30 ersetzt:

„§ 30 

Lehrerbildung

 (1) Die an der akademischen Phase der Lehrerausbil-
dung beteiligten Hochschulen gewährleisten diese Aus-
bildungsphase in eigener Verantwortung. Die lehrerbil-
denden Universitäten richten hierzu Zentren für 
Lehrerbildung als eigenständige Organisationseinheiten 
mit Entscheidungs-, Steuerungs- und Ressourcenkompe-
tenz ein, die diese in enger Abstimmung mit den in der 
Lehrerbildung tätigen Fachbereichen wahrnehmen. Das 
Zentrum erfüllt unbeschadet der Gesamtverantwortlich-
keit der Hochschule und der Zuständigkeiten der zentra-
len Hochschulorgane und Gremien für sein Gebiet die 
Aufgaben der Hochschule. Es trägt dazu bei, die Qualität 
der Lehrerbildung zu sichern. Es initiiert, koordiniert 
und fördert die Lehrerbildungsforschung sowie die 
schul- und unterrichtsbezogene Forschung und betreut 
insoweit den wissenschaftlichen Nachwuchs. Es nimmt 
darüber hinaus koordinierende und beratende Funktio-
nen wahr. Es arbeitet eng mit den Zentren für schul-
praktische Lehrerausbildung zusammen. Das Nähere zu 
dieser Organisationseinheit, insbesondere zur Mitglied-
schaft, zur Abstimmung mit den Fachbereichen und zur 
Zusammenarbeit mit den Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung regelt die Hochschule durch Ordnung, 
die auch ein Stimmrecht von Vertreterinnen oder Vertre-
tern der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 
in den Gremien des Zentrums für Lehrerbildung vorse-
hen kann. Die Zusammenarbeit mit den Zentren für 
schulpraktische Lehrerausbildung regeln Hochschule 
und Zentren durch Kooperationsvertrag. Soweit die 
Hochschule in der Lehrerausbildung mit anderen Hoch-
schulen zusammen arbeitet, insbesondere mit Hochschu-
len im Sinne des Kunsthochschulgesetzes, koordiniert 
das Zentrum fachlich diese Zusammenarbeit. § 26 Abs. 5 
Satz 2 und 3 gilt für die Organisationseinheit, § 27 Abs. 1 
und 4 für ihre Leitung entsprechend. Für die Regelung 
des Verfahrens zur Vorbereitung gemeinsamer Beru-
fungsvorschläge zur Besetzung einer Professur gilt § 38 
Abs. 4 entsprechend.

(2) Zur Sicherstellung eines ausreichenden Angebots 
vereinbaren die Hochschulen mit dem Ministerium im 
Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinbarungen gemäß 
§ 6 Abs. 1 mittelbar und unmittelbar der Lehrerbildung 
dienende Studienkapazitäten einschließlich der Organi-
sation des Praxissemesters.

(3) Die Hochschulen können innerhalb der Regelungen 
des Lehrerausbildungsgesetzes und einer nach Absatz 2 
getroffenen Vereinbarung Vorgaben für die Fächerkom-
binationen durch Ordnung regeln; § 80 Abs. 4 fi ndet 
Anwendung.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 12. Mai 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s
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Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2009 S. 308

7123

Prüfungsordnung
für die Durchführung von Abschluss- und 
Zwischenprüfungen im Ausbildungsberuf

„Straßenwärter/Straßenwärterin“
(Straßenwärterprüfungsordnung – StrWPrO)

Vom 1. Mai 2009

Auf Grund des § 47 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 79 
Abs. 4 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 
(BGBl. I S. 931) und der Verordnung über die Zuständig-
keiten nach dem Berufsbildungsgesetz und die Angele-
genheiten der Berufsbildung im Rahmen der Handwerks-
ordnung (BBiGZustVO) vom 5. September 2006 (GV. 
NRW. 2006 S. 446) wird auf Beschluss des Berufsbil-
dungsausschusses beim Landesbetrieb Straßenbau Nord-
rhein-Westfalen (LS NRW) und mit Genehmigung des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen die folgende Prüfungsordnung für die 
Durchführung von Abschluss- und Zwischenprüfungen 
im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ 
für das Land Nordrhein-Westfalen erlassen:

Inhaltsübersicht

1. Abschnitt Prüfungsausschüsse

§ 1 Errichtung

§ 2 Zusammensetzung und Berufung

§ 3  Ausgeschlossene Personen und Besorgnis der 
Befangenheit

§ 4 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 5 Geschäftsführung

§ 6 Verschwiegenheit

2. Abschnitt Vorbereitung der Prüfung

§ 7 Prüfungstermine

§ 8  Zulassungsvoraussetzungen für die Abschluss-
prüfung

§ 9 Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

§ 10 Anmeldung zur Prüfung

§ 11 Entscheidung über die Zulassung

3. Abschnitt Durchführung der Prüfung

§ 12 Prüfungsgegenstand

§ 13 Gliederung der Prüfung

§ 14 Prüfungsaufgaben

§ 15 Nichtöffentlichkeit

§ 16 Leitung und Aufsicht

§ 17 Ausweispfl icht und Belehrung

§ 18 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

§ 19 Rücktritt, Nichtteilnahme

4. Abschnitt Bewertung, Feststellung und 
Beurkundung des Prüfungsergebnisses

§ 20 Bewertung

§ 21 Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 22 Prüfungszeugnis

§ 23 Nicht bestandene Prüfung

5. Abschnitt Wiederholungsprüfung

§ 24 Wiederholungsprüfung

6. Abschnitt Zwischenprüfung

§ 25 Zweck und Zeitpunkt

§ 26 Inhalt und Umfang

§ 27 Durchführung

§ 28 Niederschrift

§ 29 Prüfungsbescheinigung

7. Abschnitt Schlussbestimmungen

§ 30 Berücksichtigung besonderer Belange

§ 31 Rechtsmittel

§ 32 Prüfungsunterlagen

§ 33 Gebühren

§ 34 Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

§ 35  Koordinierender Prüfungsausschuss, Unteraus-
schüsse

§ 36 Umschulung

§ 37 Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Abschnitt
Prüfungsausschüsse

§ 1
Errichtung

(1) Für die Abnahme der Abschluss- und Zwischenprü-
fungen errichtet die zuständige Stelle einen Prüfungs-
ausschuss (§ 39 Abs. 1 Satz 1 BBiG).

(2) Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse er-
richtet werden. Dies gilt insbesondere bei einer großen 
Anzahl von Prüfungsbewerbern oder Prüfungsbewerbe-
rinnen, einem großen Einzugsgebiet der zuständigen 
Stelle oder bei besonderen Anforderungen an die Prü-
fung gemäß der „Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin“ vom 11. Juli 
2002 (BGBl. I S. 2604) in der jeweils gültigen Fassung.

(3) Werden mehrere Prüfungsausschüsse gebildet, so 
haben sich diese im Hinblick auf einheitliche Prüfungen 
abzustimmen. Hierzu haben sie einen koordinierenden 
Prüfungsausschuss – im Folgenden „Koordinierungsaus-
schuss“ genannt – zu bilden, der Inhalt und Ablauf der 
Prüfungen festlegt sowie ausschussübergreifende Ent-
scheidungen trifft.

(4) Der Koordinierungsausschuss setzt sich aus Mitglie-
dern der Prüfungsausschüsse zusammen. Hierbei soll 
jeder Prüfungsausschuss mit der gleichen Anzahl an Mit-
gliedern im Koordinierungsausschuss vertreten sein. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, stellvertretende Prü-
fungsausschussmitglieder als Berater oder Beraterinnen 
hinzuzuziehen. Der Koordinierungsausschuss soll aus 
mindestens einem bzw. einer Beauftragten der Arbeitge-
ber, einem bzw. einer Beauftragten der Arbeitnehmer 
sowie einer Lehrkraft einer berufsbildenden Schule 
bestehen.

§ 2
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus sieben Mitglie-
dern. Diese haben Stellvertreter oder Stellvertreterin-
nen. Die Mitglieder und deren Stellvertreter oder Stell-
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vertreterinnen müssen für die Prüfungsgebiete 
sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen 
geeignet sein (§ 40 Abs. 1 Satz 2 BBiG).

Der Prüfungsausschuss besteht aus:

– drei Beauftragten der Arbeitgeber,

– drei Beauftragten der Arbeitnehmer sowie

– einer Lehrkraft einer berufsbildenden Schule.

(2) Bei Bedarf können weitere Mitglieder oder Stellver-
treter bzw. Stellvertreterinnen – auch eines anderen Prü-
fungsausschusses im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/
Straßenwärterin“ – als stimmberechtigte Prüfer oder 
Prüferinnen hinzugezogen werden. Mindestens zwei 
Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder müssen Beauf-
tragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein (§ 40 
Abs. 2 Satz 2 BBiG).

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder wer-
den von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre 
berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 1 BBiG).

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeber und deren Stell-
vertreter oder Stellvertreterinnen werden auf Vorschlag 
der im Gebiet des Landesbetriebes Straßenbau Nord-
rhein-Westfalen als zuständiger Stelle für den Ausbil-
dungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestehen-
den Ausbildungsstellen des öffentlichen Dienstes sowie 
der gewerblichen Wirtschaft oder deren Vereinigungen 
berufen.

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren Stell-
vertreter oder Stellvertreterinnen werden auf Vorschlag 
der im Gebiet des Landesbetriebes Straßenbau Nord-
rhein-Westfalen als zuständiger Stelle für den Ausbil-
dungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestehen-
den Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 2 BBiG).

(6) Die Lehrkräfte der berufsbildenden Schulen werden 
im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde oder 
der von ihr bestimmten Stelle berufen (§ 40 Abs. 3 Satz 3 
BBiG).

(7) Werden Mitglieder und deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterinnen nicht oder nicht in ausreichender 
Zahl innerhalb einer von der zuständigen Stelle gesetz-
ten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die 
zuständige Stelle insoweit nach pfl ichtgemäßem Ermes-
sen (§ 40 Abs. 3 Satz 4 BBiG).

(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen 
werden (§ 40 Abs. 3 Satz 5 BBiG).

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit 
eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 
wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird (§ 40 Abs. 4 
BBiG).

(10) Von Absatz 2 Satz 2 darf nur abgewichen werden, 
wenn anderenfalls die erforderliche Zahl von Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses nicht berufen werden 
kann (§ 40 Abs. 5 BBiG).

§ 3
Ausgeschlossene Personen und Besorgnis 

der Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, 
wer Angehöriger oder Angehörige eines Prüfungsbewer-
bers oder einer Prüfungsbewerberin ist. Angehörige im 
Sinne des Satzes 1 sind:

1.  Verlobte,

2.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen,

3.  Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,

4.  Geschwister,

5.  Kinder der Geschwister,

6.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen der Geschwister und 
Geschwister der Ehegatten oder der gesetzlich aner-
kannten Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen,

7.  Geschwister der Eltern,

8.   Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pfl ege-
eltern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die im Satz 2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

1.   in Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung 
begründende Ehe oder gesetzlich anerkannte 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht,

2.   in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandt-
schaft oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind 
erloschen ist,

3.   im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss ohne 
Mitwirkung des oder der Betroffenen.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes 
zu rechtfertigen, oder wird von einem Prüfungsteilneh-
mer oder einer Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines 
solchen Grundes behauptet, so hat der oder die Betrof-
fene dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während 
der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) Ausbilder und Ausbilderinnen sowie Praxisanleiter 
und Praxisanleiterinnen, die unmittelbar an der Ausbil-
dung der Prüfl inge beteiligt sind, sollen, soweit nicht 
besondere Umstände eine Mitwirkung zulassen oder 
erfordern, nicht mitwirken.

(5) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der 
Befangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prü-
fungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige 
Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen 
Prüfungsausschuss übertragen.

§ 4
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(§ 41 BBiG)

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn min-
destens fünf Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Aus-
schlag.

§ 5
Geschäftsführung

(1) Die zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ regelt im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsfüh-
rung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind alle 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Kann ein 
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so ist dies 
unverzüglich der zuständigen Stelle mitzuteilen. Für ein 
verhindertes Mitglied ist dessen Stellvertreter oder Stell-
vertreterin einzuladen.
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(3) Die Sitzungsprotokolle sind von dem Protokollführer 
oder der Protokollführerin und vom vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen. § 21 Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 6
Verschwiegenheit

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über 
alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegen-
heit zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der zuständigen Stelle und des Prüfungsausschusses.

(2) Der Berufsbildungsausschuss ist über Zahl und 
Ergebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie der 
hierbei gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten (§ 79 
Abs. 3 Nr. 2 BBiG).

Zweiter Abschnitt
Vorbereitung der Prüfung

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die zuständige Stelle setzt im Einvernehmen mit dem 
Prüfungsausschuss die Prüfungstermine für die Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen fest. Diese Termine 
 sollen mit dem Ablauf der Berufsausbildung und des 
Schuljahres abgestimmt sein. Bei mehreren Prüfungs-
ausschüssen kann diese Aufgabe dem Koordinierungs-
ausschuss (vgl. § 1 Abs. 3) übertragen werden.

(2) Die zuständige Stelle veröffentlicht die Prüfungster-
mine einschließlich der Anmeldefristen nach Maßgabe 
der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (z. B. 
Internet) mindestens drei Monate im Voraus.

§ 8
Zulassungsvoraussetzungen 

für die Abschlussprüfung

Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 43 Abs. 1 BBiG),

1.   wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wes-
sen Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate 
nach dem Prüfungstermin endet,

2.   wer an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung teil-
genommen sowie vorgeschriebene schriftliche Ausbil-
dungsnachweise geführt hat und

3.   wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeich-
nis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen 
oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den 
weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche 
Vertreter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

§ 9
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen Fällen

(§ 45 BBiG)

(1) Auszubildende können nach Anhörung der Ausbil-
denden und der berufsbildenden Schule vor Ablauf ihrer 
Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen wer-
den, wenn ihre Leistungen dies rechtfertigen. In der 
Regel sollen die betriebliche Beurteilung, die Noten der 
fachbezogenen Fächer bzw. Bereiche des Berufsschul-
zeugnisses sowie das Ergebnis der Zwischenprüfung die 
Note „gut“ nicht unterschreiten.

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulassen, wer nach-
weist, dass er mindestens das Eineinhalbfache der Zeit, 
die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, im Beruf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ tätig gewesen ist. Vom 
Nachweis der Mindestzeit nach Satz 1 kann ganz oder 
teilweise abgesehen werden, wenn durch Vorlage von 
Zeugnissen oder auf andere Weise glaubhaft gemacht 
wird, dass der Bewerber oder die Bewerberin die berufl i-
che Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung 
zur Prüfung rechtfertigt. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind 
dabei zu berücksichtigen.

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in 
einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Ein-
richtung ausgebildet worden ist, wenn diese Ausbildung 

der Berufsausbildung in dem anerkannten Ausbildungs-
beruf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ entspricht.

§ 10
Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach den 
von der zuständigen Stelle bestimmten Anmeldefristen 
und -formularen durch die Ausbildenden mit Zustim-
mung der Auszubildenden zu erfolgen.

(2) In besonderen Fällen kann der Prüfungsbewerber 
oder die Prüfungsbewerberin selbst den Antrag auf 
Zulassung zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere in 
Fällen gemäß § 9 Abs. 2 und 3 sowie bei Wiederholungs-
prüfungen, falls ein Ausbildungsverhältnis nicht mehr 
besteht.

(3) Örtlich zuständig für die Anmeldung ist die zustän-
dige Stelle, in deren Bezirk

–  in den Fällen des § 8 und § 9 Abs. 1 die Ausbildungs-
stätte liegt,

–  in den Fällen des § 9 Abs. 2 und 3 die Arbeitsstätte 
oder, soweit kein Arbeitsverhältnis besteht, der Wohn-
sitz des Prüfungsbewerbers oder der Prüfungsbewer-
berin liegt.

Die zuständige Stelle kann Ausnahmen zulassen.

(4) Bei der Anmeldung sind der zuständigen Stelle fol-
gende Unterlagen vorzulegen:

a)  in den Fällen des § 8

 –  Bescheinigung über die Teilnahme an der vorge-
schriebenen Zwischenprüfung,

 –  schriftliche Ausbildungsnachweise,

 –  das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule,

 –  ggf. weitere Ausbildungs- und Tätigkeitsnach-
weise.

b)  in den Fällen des § 9 Abs. 1

 –  Bescheinigung über die Teilnahme an der vorge-
schriebenen Zwischenprüfung,

 –  schriftliche Ausbildungsnachweise,

 –  positive und befürwortende Beurteilung des oder 
der Ausbildenden,

 –  eine positive und befürwortende Beurteilung sowie 
das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten berufsbil-
denden Schule,

 –  ggf. weitere Ausbildungs- und Tätigkeitsnach-
weise.

c)  in den Fällen des § 9 Abs. 2 und 3

 –  Tätigkeitsnachweise oder glaubhafte Darlegung 
über den Erwerb der berufl ichen Handlungsfähig-
keit im Sinne des § 9 Abs. 2 oder Ausbildungsnach-
weise im Sinne des § 9 Abs. 3,

 –  das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten Schule,

 –  ggf. weitere Ausbildungs- und Tätigkeitsnach-
weise.

§ 11
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entschei-
det die zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prü-
fungsausschuss (§ 46 Abs. 1 BBiG).

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prü-
fungsbewerbern rechtzeitig unter Angabe des Prüfungs-
tages und des Prüfungsortes einschließlich der erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmittel mitzuteilen.

(3) Die Zulassung zur Abschlussprüfung kann von der 
zuständigen Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
ausschuss bis zum ersten Prüfungstage widerrufen wer-
den, wenn sie aufgrund von gefälschten Unterlagen oder 
falschen Angaben ausgesprochen wurde.
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Dritter Abschnitt
Durchführung der Prüfung

§ 12
Prüfungsgegenstand

(§ 38 BBiG)

(1) Durch die Abschlussprüfung ist festzustellen, ob der 
Prüfl ing die berufl iche Handlungsfähigkeit erworben 
hat. In ihr soll der Prüfl ing nachweisen, dass er die erfor-
derlichen berufl ichen Fertigkeiten beherrscht, die not-
wendigen berufl ichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
besitzt und mit dem im Berufsschulunterricht zu vermit-
telnden, für die Berufsausbildung wesentlichen Lehrstoff 
vertraut ist.

(2) Die „Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin“ in der jeweils gül-
tigen Fassung ist zugrunde zu legen.

§ 13
Gliederung der Prüfung

(1) Nach der „Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin“ gliedert sich 
die Prüfung in zwei getrennte Prüfungsteile:

– in einen theoretischen Teil (Kenntnisprüfung) und

– in einen praktischen Teil (Fertigkeitsprüfung).

(2) Die Kenntnisprüfung ist schriftlich durchzuführen. 
Der schriftliche Teil der Prüfung ist in den einzelnen Prü-
fungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergän-
zen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Aus-
schlag geben kann. Die schriftliche Prüfung hat gegenüber 
der mündlichen Prüfung das doppelte Gewicht.

(3) Die mündliche Prüfung wird durchgeführt, wenn 
hierdurch in einem oder mehreren Prüfungsbereichen 
die Punktzahl so verbessert werden kann, dass die 
Kenntnisprüfung insgesamt bestanden ist. Näheres regelt 
§ 9 der „Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin“.

(4) Die Entscheidung über die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung trifft die zuständige Stelle im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss.

§ 14
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss erstellt und beschließt auf 
der Grundlage der „Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin“ die Prü-
fungsaufgaben.

(2) Bei mehreren Prüfungsausschüssen ist die Aufga-
benerstellung dem Koordinierungsausschuss (vgl. § 1 
Abs. 3) zu übertragen.

(3) Der Koordinierungsausschuss kann die Aufgaben-
erstellung oder Teile davon einem Unterausschuss über-
tragen.

(4) Zweifelsfrei erkennbare Fehler in den Aufgabenstel-
lungen oder den Musterlösungen sind vom Prüfungsaus-
schuss oder von den von ihm beauftragten Prüfern bzw. 
Prüferinnen unverzüglich zu beheben und zu dokumen-
tieren. Gleiches gilt für Fehler, die bei laufender Prüfung 
festgestellt werden.

§ 15
Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich.

(2) Der Prüfungsausschuss kann Gäste zulassen. Diese 
Gäste müssen ein berechtigtes Interesse an der Prüfungs-
teilnahme nachweisen.

(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
die zugelassenen Gäste nicht anwesend sein.

§ 16
Leitung und Aufsicht

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des vorsitzenden 
Mitglieds durchgeführt. Die zuständige Stelle regelt im 

Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Auf-
sichtsführung.

(2) Bei der Anfertigung von praktischen Aufgaben ist 
sicherzustellen, dass Prüfungsausschussmitglieder die 
Leistungen der einzelnen Prüfl inge nach einheitlichen 
Vorgaben bewerten können.

(3) Die Anfertigung von Prüfungsstücken sowie Prü-
fungsleistungen, bei denen der Arbeitsablauf zu bewer-
ten ist, sind von mindestens zwei, nicht der gleichen 
Gruppe (vgl. § 2 Abs. 1) angehörenden Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu überwachen; diese werden vom 
Prüfungsausschuss bestimmt. Jeder Prüfer bzw. jede 
Prüferin berichtet dem Prüfungsausschuss von seinen 
bzw. ihren Beobachtungen. Diese Beobachtungen sind 
schriftlich zu dokumentieren.

(4) Die Aufsichtsführung muss sicherstellen, dass die 
Prüfl inge die Arbeiten selbstständig und nur mit den 
erlaubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführen.

(5) Die mündliche Prüfung ist vom gesamten Prüfungs-
ausschuss abzunehmen.

(6) Über den Ablauf der Prüfung ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von den Aufsichtsführenden zu unter-
zeichnen.

§ 17
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen des 
vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses oder der 
Aufsichtsführenden über ihre Person auszuweisen. Sie 
sind vor Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, 
die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel sowie die Folgen von Täuschungshand-
lungen und Ordnungsverstößen zu belehren.

§ 18
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener 
Arbeits- und Hilfsmittel zu beeinfl ussen oder leistet er 
Beihilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsver-
such, liegt eine Täuschung im Sinne dieser Prüfungsord-
nung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschung begeht oder einen entsprechenden 
Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von den Auf-
sichtsführenden festzustellen und zu protokollieren. Der 
Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entschei-
dung des Prüfungsausschusses über die Täuschung fort.

(3) Liegt eine Täuschung vor, wird die entsprechende 
praktische Arbeit bzw. der entsprechende Prüfungsbe-
reich mit „ungenügend“ (0 Punkte) bewertet. In schwe-
ren Fällen, insbesondere bei vorbereiteten Täuschungs-
handlungen, kann der Prüfungsausschuss den Prüfl ing 
von dem Prüfungsteil oder von der gesamten Prüfung 
ausschließen. Der Ausschluss gilt als Nichtbestehen der 
Prüfung. Das Gleiche gilt bei Täuschungen, die nach-
träglich innerhalb eines Jahres festgestellt werden.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die Prü-
fung so schwer, dass weder seine noch die Prüfung ande-
rer ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist er von 
der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierü-
ber kann von den Aufsichtsführenden getroffen werden. 
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 
Prüfl ing hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu tref-
fen. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Bei Nichtbeachtung der Arbeitsschutz- und Sicher-
heitsvorschriften ist der Prüfl ing von der Prüfung auszu-
schließen. Absatz 4 gilt entsprechend.

(6) Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist 
der Prüfl ing zu hören.

§ 19
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfungsbewerber oder die Prüfungsbewerberin 
kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor Beginn 
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der Prüfung durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 
In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Tritt der Prüfl ing nach Beginn der Prüfung zurück, 
so werden bereits erbrachte, in sich abgeschlossene Prü-
fungsleistungen nur anerkannt, wenn ein wichtiger 
Grund für den Rücktritt vorliegt (z. B. im Krankheits-
falle durch Vorlage eines ärztlichen Attestes).

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder 
nimmt der Prüfungsbewerber bzw. die Prüfungsbewer-
berin an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein wichtiger 
Grund vorliegt, so gilt die Prüfung als nicht bestanden.

(4) Der wichtige Grund ist der zuständigen Stelle unver-
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. Über das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

Vierter Abschnitt
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses

§ 20
Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung der 
Prüfung nach § 13 sowie die Gesamtleistung sind – unbe-
schadet der Gewichtung von einzelnen Prüfungsleistun-
gen auf Grund der „Verordnung über die Berufsausbil-
dung zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin“ oder, 
soweit diese darüber keine Bestimmungen enthält, auf 
Grund der Entscheidung des Prüfungsausschusses – wie 
folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= 100 – 92 Punkte = Note 1 = sehr gut,

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut,

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung
= unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend,

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht
= unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend,

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
noch vorhanden sind
= unter 50 – 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft,

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
= unter 30 – 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) Prüfungsleistungen sind von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses getrennt und selbstständig zu beur-
teilen und zu bewerten. Beobachtungen gemäß § 16 
Abs. 3 können einbezogen werden.

(3) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind von einem 
Fachlehrer oder einer Fachlehrerin und von einem Mit-
glied des Prüfungsausschusses zu bewerten. Nach der 
Begutachtung haben sich beide auf ein gemeinsames 
Ergebnis zu einigen. Anschließend stehen die Prüfungs-
arbeiten allen Mitgliedern des Prüfungsausschusses zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. Jedes Mitglied ist berech-
tigt, eine von dem Urteil des Gutachtens abweichende 
Beurteilung mit Begründung schriftlich zu vermerken. 
Bei abweichender Beurteilung bewertet der Prüfungs-
ausschuss die Arbeit endgültig.

(4) Die beobachtenden Mitglieder der Fertigkeitsprü-
fung geben eine eigene Bewertung ab, einigen sich auf 
ein gemeinsames Ergebnis und teilen dieses anschließend 
dem Prüfungsausschuss mit. Wird kein gemeinsames 
Ergebnis erzielt, obliegt die endgültige Entscheidung 
dem Prüfungsausschuss. Entsprechendes ist auch auf das 
Fachgespräch anzuwenden.

(5) Für die Bewertung der mündlichen Prüfung gibt der 
Prüfer bzw. die Prüferin für das von ihm bzw. ihr 
geprüfte Fach eine Vorschlagsnote ab. Die abschließende 
Bewertung obliegt dem Prüfungsausschuss.

§ 21
Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt gemeinsam die Ergeb-
nisse der einzelnen Prüfungsleistungen sowie das 
Gesamtergebnis („bestanden“/„nicht bestanden“) der 
Prüfung fest. Dabei gewichtet er die einzelnen Prüfungs-
leistungen gemäß § 9 Abs. 6 der „Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Straßenwärte-
rin“. Im Kenntnisteil sind für die jeweiligen Prüfungsbe-
reiche die Ergebnisse der schriftlichen und einer eventu-
ellen mündlichen Prüfung nach der Gewichtung 
zusammenzufassen.

(2) Bei der Feststellung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen und des Gesamtergebnisses der Prüfung ist der Prü-
fungsausschuss nicht an die Beurteilung und Bewertung 
der einzelnen Mitglieder des Prüfungsausschusses nach 
§ 20 Abs. 2 gebunden. Abweichende Beschlussfassungen 
sind mit Begründung zu dokumentieren.

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils im prakti-
schen und schriftlichen Teil der Prüfung sowie innerhalb 
des schriftlichen Teils der Prüfung in mindestens zwei 
der Prüfungsbereiche mindestens ausreichende Leistun-
gen erbracht worden sind. Werden die Prüfungsleistun-
gen in einer der praktischen Aufgaben oder in einem der 
fachbezogenen Prüfungsbereiche mit „ungenügend“ 
bewertet, so ist die Prüfung nicht bestanden (vgl. § 9 
Abs. 7 der „Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Straßenwärter/zur Straßenwärterin“).

(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der 
Feststellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(5) Der Prüfungsausschuss teilt dem Prüfl ing am letzten 
Prüfungstag mit, ob er die Prüfung „bestanden” oder 
„nicht bestanden” hat. Hierüber ist dem Prüfl ing eine 
vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnende Bescheinigung auszuhändigen. Dabei 
ist als Termin des Bestehens bzw. Nichtbestehens der 
Tag der letzten Prüfungsleistung einzusetzen.

§ 22
Prüfungszeugnis

(1) Über die Prüfung erhält der Prüfl ing von der zustän-
digen Stelle ein Zeugnis. Ausbildenden werden auf deren 
Verlangen die Ergebnisse der Abschlussprüfung ihrer 
Auszubildenden übermittelt (§ 37 BBiG).

(2) Das Prüfungszeugnis enthält

–  die Bezeichnung „Prüfungszeugnis nach § 37 BBiG”,

–  die Personalien des Prüfl ings,

–  den Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärte-
rin“,

–  die Zeit der Ausbildung,

–  das Gesamtergebnis der Prüfung und die Ergebnisse 
von einzelnen Prüfungsleistungen,

–  das Datum des Bestehens der Prüfung,

–  die Unterschriften des vorsitzenden Mitglieds des Prü-
fungsausschusses und des oder der Beauftragten der 
zuständigen Stelle mit Siegel; mit Zustimmung des 
vorsitzenden Mitglieds des Prüfungsausschusses kann 
dessen Unterschrift durch die Unterschrift eines ande-
ren Mitgliedes des Prüfungsausschusses ersetzt wer-
den.

§ 23
Nicht bestandene Prüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten der Prüfl ing 
sowie der oder die Ausbildende von der zuständigen 
Stelle einen schriftlichen Bescheid über das Ergebnis. 
Darin ist anzugeben, welche Prüfungsteile oder -berei-
che wiederholt werden können.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs-
prüfung gemäß § 24 ist hinzuweisen.
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Fünfter Abschnitt
Wiederholungsprüfung

§ 24
Wiederholungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung kann zwei-
mal wiederholt werden (§ 37 Abs. 1 Satz 2 BBiG).

(2) Hat der Prüfl ing bei nicht bestandener Prüfung in 
der Kenntnisprüfung in einzelnen Prüfungsbereichen 
mindestens ausreichende Leistungen erbracht, so sind 
diese Bereiche nicht zu wiederholen. Ist die Fertigkeits-
prüfung bestanden, wird diese bei einer Wiederholung 
der Prüfung anerkannt. Diese Regelung gilt nur, sofern 
sich der Prüfl ing innerhalb von zwei Jahren – gerechnet 
ab dem letzten Tag der nicht bestandenen Prüfung – zur 
Wiederholungsprüfung anmeldet.

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin wiederholt werden.

(4) Bei der Anmeldung zur Wiederholungsprüfung sind 
zusätzlich Ort und Datum der nicht bestandenen Prü-
fung anzugeben.

(5) Die Vorschriften über die Anmeldung und Zulassung 
(§§ 8 – 11), Durchführung (§§ 12 – 19) sowie Bewertung 
und Feststellung des Prüfungsergebnisses (§§ 20 – 23) 
gelten sinngemäß.

(6) Abweichend von § 21 Abs. 5 ist bei Prüfl ingen mit 
bereits bestandener Fertigkeitsprüfung als Termin des 
Bestehens oder Nichtbestehens der Tag in die Prüfungs-
bescheinigung einzusetzen, an dem der Prüfungsaus-
schuss frühestmöglich das Prüfungsergebnis feststellen 
kann.

Sechster Abschnitt
Zwischenprüfung

§ 25
Zweck und Zeitpunkt

Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwi-
schenprüfung durchzuführen (§ 48 BBiG). Sie soll vor 
dem Ende des zweiten Ausbildungsjahres stattfi nden. 
Die §§ 7 (Prüfungstermine) und 10 (Anmeldung zur Prü-
fung) dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend.

§ 26
Inhalt und Umfang

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet auf der Grund-
lage des § 8 der „Verordnung über die Berufsausbildung 
zum Straßenwärter/zur Straßenwärterin“ über Inhalt 
und Umfang der Zwischenprüfung.

(2) § 14 (Prüfungsaufgaben) dieser Prüfungsordnung gilt 
entsprechend.

§ 27
Durchführung

(1) Die Zwischenprüfung ist nach § 8 der „Verordnung 
über die Berufsausbildung zum Straßenwärter/zur Stra-
ßenwärterin“ durchzuführen.

(2) Die §§ 15 (Nichtöffentlichkeit), 16 (Leitung und Auf-
sicht), 17 (Ausweispfl icht und Belehrung), 18 (Täu-
schungshandlungen und Ordnungsverstöße) und 19 
(Rücktritt, Nichtteilnahme) sowie § 20 Abs. 1 – 4 (Bewer-
tung) dieser Prüfungsordnung gelten entsprechend.

§ 28
Niederschrift

Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Fest-
stellung des Ergebnisses ist eine Niederschrift anzuferti-
gen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
zu unterschreiben.

§ 29
Prüfungsbescheinigung

Über die Teilnahme an der Zwischenprüfung und deren 
Ergebnis wird von der zuständigen Stelle eine Beschei-

nigung ausgestellt, die dem Prüfl ing, dem oder der Aus-
bildenden, der berufsbildenden Schule sowie bei min-
derjährigen Prüfl ingen, den gesetzlichen Vertretern 
zuzuleiten ist.

Siebter Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 30
Berücksichtigung besonderer Belange

Sofern Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten 
gleichgestellte Personen an der Prüfung teilnehmen, sind 
deren besonderen Belange bei der Prüfung zu berück-
sichtigen. Die Art der Behinderung oder Beeinträchti-
gung ist mit der Anmeldung zur Prüfung (§ 10) nachzu-
weisen.

§ 31
Rechtsmittel

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftli-
chen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber oder die 
Prüfungsbewerberin bzw. an den Prüfl ing mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese richtet sich 
im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung und 
den Ausführungsbestimmungen des Landes Nordrhein-
Westfalen.

§ 32
Prüfungsunterlagen

(1) Auf schriftlichen Antrag ist dem Prüfl ing innerhalb 
der Widerspruchsfrist von einem Monat Einsicht in seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten und die Anmel-
dungen sind zwei Jahre, die Niederschriften gemäß § 21 
Abs. 4 und § 28 zehn Jahre aufzubewahren. Der Ablauf 
der vorgenannten Fristen wird durch das Einlegen eines 
Rechtsmittels gehemmt.

§ 33
Gebühren

(1) Die Zwischen- und Abschlussprüfungen sind gebüh-
renpfl ichtig.

(2) Für die Durchführung der Zwischen- und Abschluss-
prüfung werden jeweils Gebühren nach Maßgabe der von 
der zuständigen Stelle getroffenen Gebührenregelung 
erhoben und vereinnahmt. Die zuständige Stelle gibt die 
Gebührenregelung nach den ihr zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten (z. B. Internet) durch Veröffentli-
chung bekannt.

(3) Für die Prüfung der Auszubildenden ist der oder die 
Ausbildende Schuldner. Andere Prüfl inge sind selbst 
Gebührenschuldner. Die Gebühren sind nach Maßgabe 
der Gebührenregelung der zuständigen Stelle zu entrich-
ten.

§ 34
Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

Die Geschäftsordnung für den Berufsbildungsausschuss 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ gilt für den Prüfungsaus-
schuss entsprechend. Sie ist auch auf den unter § 1 
Abs. 3 genannten Koordinierungsausschuss sowie even-
tuelle Unterausschüsse des Prüfungsausschusses bzw. 
des Koordinierungsausschusses anzuwenden.

§ 35
Koordinierender Prüfungsausschuss, Unterausschüsse

Die in dieser Prüfungsordnung getroffenen Regelungen 
gelten sinngemäß für den unter § 1 Abs. 3 genannten 
Koordinierungsausschuss sowie eventuelle Unteraus-
schüsse des Prüfungsausschusses bzw. des Koordinie-
rungsausschusses.
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§ 36
Umschulung

Diese Prüfungsordnung gilt sinngemäß auch für Um-
schulungsverhältnisse im Ausbildungsberuf „Straßen-
wärter/Straßenwärterin“.

§ 37
Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Prüfungsordnung wurde am 22. April 2009 gemäß 
§ 47 Abs. 1 Satz 2 BBiG vom Ministerium für Bauen und 
Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Sie 
tritt am 1. Mai 2009 in Kraft und gilt bis zum 30. April 
2014.

Gelsenkirchen, den 1. Mai 2009

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
als zuständige Stelle in Nordrhein-Westfalen

für den Ausbildungsberuf
„Straßenwärter/Straßenwärterin“
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